
            
SCHULSOZIALARBEIT 

an der GHS Neuenhof 
 

 
 

 SCHULSOZIALARBEIT an der GHS Neuenhof – Seite 1 

 

Die neue Schulsozialarbeit an der GHS 
 

Die Schulsozialarbeit an unserer Hauptschule ist mittlerweile ein 
fester Bestandteil des Schulalltags und hat sich für Schülerinnen 
und Schüler sowie Eltern als Anlaufstelle für Fragen aller Art 
etabliert.  
Seit Schuljahresanfang 2011/2012 unterstützt der Dipl. 
Sozialarbeiter und Dipl. Sozialpädagoge (FH) Matthias Ennenbach 
das Kollegium der GHS Neuenhof.  

 
Herr Ennenbach hat nach seinem 
Hauptschulabschluss eine handwerkliche 
Ausbildung abgeschlossen und die 
Fachoberschulreife erworben.  
Nach Abitur und Zivildienst hat er an 
einer privaten Hochschule in Köln mit dem 
Schwerpunkt Schulsozialarbeit studiert. 
 

 
Für uns ist es wichtig, dass Ihr, Eure Eltern und Lehrer wissen, dass 
Ihr in den Pausen oder nach Absprache mit Euren Lehrern zu Herrn 
Ennenbach in den Pavillon kommen könnt. Er nimmt sich Zeit für 
Probleme und Sorgen, nicht nur wenn’s schwierig ist. Gemeinsam mit 
Herrn Ennenbach könnt Ihr gemeinsam Wege aus familiären, 
schulischen und persönlichen Problemen finden und dabei helfen, 
einen persönlichen Lösungsweg zu finden und zu gehen.  
 
Siegburg, im September 2011 
 

Thomas Scholz            Matthias Ennenbach 
 -Schulleiter-           -Schulsozialarbeiter- 
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2.1 Schulsozialarbeit (allgemein) 

 
Schulsozialarbeit ist vielfältig. Die Grundlagen dieses Arbeitsfeldes, so wie Sie 
sie heute kennen, sind vor über 30 Jahren mit der Einführung der ersten 
Gesamtschulen gelegt worden. Damals erkannte man, dass eine Schule, die 
Schüler aus unterschiedlichen Gesellschafts- und Bildungsschichten gemeinsam 
unterrichtet, Schulsozialarbeit braucht. Dieses Arbeitsfeld wird seitdem auch in 
der Gemeinschaftshauptschule Neuenhof kontinuierlich ausgebaut. 

 
Wer die unterschiedlichen Ansätze und Schwerpunkte im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung von Sozialarbeitern und Sozialpädagoginnen kennt weiß dass das 
Ergebnis dieser Vielfalt ein buntes Bild von unterschiedlichen Ausrichtungen und 
Schwerpunkten in diesem Arbeitsbereich ist. 
Ähnlich vielfältig fällt dann auch das Spektrum von Schulsozialarbeit aus (siehe 
grafische Darstellung). In Nordrhein-Westfalen ist dies im Erlass "RdErl. d. 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 23.01.2008 - Beschäftigung von 
Fachkräften für Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen" der als 
Arbeitsgrundlage für die Schulsozialarbeit in NRW dient, bei den "Hinweisen 
zum Einsatz" zu finden: "Das konkrete Tätigkeitsprofil [ von Fachkräften für 
Schulsozialarbeit ] sollen Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer mit den 
jeweiligen sozialpädagogischen Fachkräften gemeinsam erarbeiten". Hier wird 
deutlich, dass es DAS Konzept von Schulsozialarbeit nicht geben kann. 

 

Wichtig ist, dass die Schulsozialarbeit kein Ersatz für die Lehrkräfte, aber ein 
Hilfeangebot für Lehrer, Schüler und Eltern ist. Die Schulsozialarbeit ist kein 
therapeutisches Angebot. Es werden die Grundsätze der Freiwilligkeit und die 
Schweigepflicht i.S.d. § 203 StGB immer vorausgesetzt. 
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2.2  Beratung Schule/Eltern/Lehrer 
 

Unser Schulsozialarbeiter steht sowohl den Schülerinnen und Schülern, den 
Eltern und dem Lehrpersonal, aber auch den öffentlichen Einrichtungen wie z.B. 
den Jugendämtern, der Polizei, den Heimeinrichtungen der Schülerinnen und 
Schüler u.a. zu den unterschiedlichsten schulischen und persönlichen Fragen zur 
Verfügung. Dieser sogenannte „Geheimnisträger“ behandelt diese Informationen 
streng vertraulich. Er kann diese nur weiter leiten, wenn die betreffende Person 
ihn von der Schweigepflicht entbindet, das Gericht ihm die Schweigepflicht 
entzieht oder eine Straftat geplant wird. Dies geschieht aber sehr selten. Die 
anvertrauten Problematiken werden also sicher und vertraulich und mit aller 
notwendigen Pietät behandelt. 

Der Schulsozialarbeiter ist nicht berechtigt, eine Rechtsberatung anzubieten. 
 

2.3 Prävention 
 

Die frühzeitigen Angebote in den Bereichen Gesundheitsförderungen (z.B. 
Schwangerschaft, Empfängnisverhütung, organische oder psychische 
Schwierigkeiten),  Krisen- und Konfliktintervention (z.B. Mobbing, Gewalt in 
Schule, Familie oder Peergroup), Gewalt- und Kriminalprävention (z.B. Verkauf 
von Betäubungsmittel, Prostitution, Beschaffungskriminalität) oder der 
Suchtprävention (z.B. Konsum von Tabak- und Rauschmitteln, Wasserpfeifen) 
gehören unter anderem zu den Aufgaben unserer Schulsozialarbeit. Hier können 
Möglichkeiten und Maßnahmen zur frühzeitigen Bekämpfung an die Hand gegeben 
werden, „bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist“. 
 

2.4 Projekte 
 

In unterschiedlichen Projekten sollen die Schülerinnen und Schüler mit den 
Lehrern und z.T. auch mit den Personensorgeberechtigten zu einem 
verantwortungsbewussten, sozialen und ehrenamtlichen Engagement 
herangeleitet werden. Dazu zählen neben den individuellen Förderstunden auch 
weitere Projekte wie der Schulsanitätsdienst, Streitschlichtung, 
Wahlpflichtangeboten und anderen Aktivitäten. 
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2.5 Krisenintervention 

 

 Wenn das Kind buchstäblich „in den Brunnen gefallen ist“ und eine akute Hilfe 
notwendig ist, steht die Schulsozialarbeit mit sofort verfügbaren oder 
realisierbaren Interventionsmöglichkeiten zur Verfügung. Dabei ist es nicht Ziel 
und Sinn, die Schülerin oder den Schüler zu bestrafen, sondern ihm und ggf. 
auch den Eltern und Lehrern Wege aufzuzeigen, die aus der akuten Situation 
befreien oder helfen, weitere sinnvolle Schritte einzuleiten. Dabei wird der 
lösungsorientierte Ansatz verwendet. 

 

2.6 Schnittstelle Schule und Jugendamt 

 

Grundsätzlich behält sich die Schulleitung das Recht vor, erster 
Ansprechpartner für externe Einrichtungen (siehe Punkt 2.2) zu sein. Die 
Schulsozialarbeit hat hier beratende Funktionen und soll in die 
Entscheidungsabläufe integriert werden. 

 

3. Wie kann ich den Schulsozialarbeiter erreichen? 
 

Unseren Schulsozialarbeiter erreichen Sie im…  
 

…Schulstandort Neuenhof  

montags bis mittwochs und freitags über die  

Rufnummer 0 22 41 – 17 59 – 36 bzw. 0 22 41 – 17 59 – 12,  

oder unter ghs.neuenhof@t-online.de  
 

… Schulstandort Innenstadt 

donnerstags 0 22 41 – 250 110 

 


